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ber SefprediUttg tnert ; bod) bürften bie ©rfahrungen, bie mit
jenem 391 atte gemadjt murben, nicht außer Slcf)t gelaffen toerben.

PÜT 4. Sie ©emerbemufeen foEen ben ©er.tralpunft
beS geroerblictien Silbunggmefeng eitied Santong= oberBanbeg*
teileS bitben. Sftit ben ®anbmerfer= unb Ss'AnungSfdjukn
joden fie in engftem Äontaft flehen, berart, baß ben Sefjrern
nnb Seitern biefer SInftatten bag 2Jtufter= unb 23ibliûtï)e£=

material genau betanut ift, unb gu ©d)uk unb ©elbftbilbungg;
groccfen auf bie tolerantefte 2Irt gur Serfügung fte£)t.

2lud) bie Sebrerfdjaft ber 23rtmar=, SJtittek unb höhern
Schulen fällte für bie ©emerbemufeen nnb beren 3nf»alt unb

Sfjätigfeit in Dermehrtem SRaße iniereffiert merben, um ihrer*
feitg bie. SBidjtigfeit unb Stüßlidjfeit biefer ©efdjmacf bilbenben

Snftitute ben ©dplern non Suger.b auf etuguprägen. "HÄ®
Steg ift eineö ber midjtigften Momente, bie fèanbmerfer*

fcf)aft ben ©emerbemufeen näber gu bringen. Stenn aEe8 auf
ber 2öelt muß erlernt fein, fo and), es mag bieg etroag

eigenartig flingen, bie erfpricßlidje 23enüßung ber Samm*
lungen unb Sorbilbermeife ber ©emerbemufeen. S)ie jungen,
angebenben §anbmerfer, beren beffere ©lemente heutgutage

faft augfchließlid) bie §anbmerfer=, ©enterbe* unb 3eid)nungg*
fdjule befueben, füllten mebr in bie ©emerbemufeen eingeführt
merben; eg foil ibnen gelehrt merber, mie unb bei metdjen
©elegenbeiten bag SRaterial berfclben benübt merben fann,
unb mie manche greiftunbe auf nüßtidje Slrt, gu §aufe unb

auf ber SBanberfdjaft ftubierenb unb fdjauenb in foldjen
Snftituten oerbracht, bei eigenem Schaffen unb ©eftalten
fpäter bemußt unb unbemußt gute flüchte tragt.

Ilm bie ©dpler aber fo p ergeben, bebarf eg gefdjul'er
Sefjrer, benen felbft bie Sermenbunggart unb ber Snhalt ber

©emerbemufeen mobl befannt ift.
Slber nicht Wog in ben gemerblidjen Sebranftalten foiïte

bag ©emerbemufeeum ein Diel p State gepgeneg Objeft fein;
auch in ben Sagegfchuleit fönnen bie Knaben unb Stäbchen
eingefjenb mit 3nl)alt unb 3^ed biefeg Snftitutg befannt
gemacht merben. ®g gibt fo Diele Dbjefte in einem folchen,
bie ©egenftanb p Sluffaß unb ©efprächgthemata bilben, unb

menn bie Einher Don früh auf barau gemöhnt merben, foldje
@d)aufieEungen p betrachten unb p fdjäßen, fo ift geroiß

für bte 3a£unft berfelben micfjtig Dorgearbeitet morbeu. @g

märe ©ache ber ©etoerbebereine, in beren SRitte SRänner aug
aBen Schichten beg 2?olfeg unb folc^e, bie heroorragenbe
©teEungen einnehmen, finb, in biefem ©inne bei ©dpi*
behörben unb Sebrerfdjaft eir.flußre'd) p mirfen.

Staff Don Seite unferer ©emerbetreibenben nicht aüein
ben ©emerbemufeen, bie boeb in aEererfter Sinie für ihre
3mecfe gefdjaffen morben finb, for.bern überhaupt bem ®e-
merbemefen, ber öelehrenb=förbernben ©emerbeDereingthätigfeit,
mehr 2lufmerfamfeit unb Sntereffe gefeßenft merben foflte,
ift aEbefaunt. @ar Diele SReifter glauben ihren SReifterftolg
DerleÇt, menn fie im ©emerbemufeum Sat fuciljten, Dielen ift
bte ©adje p unbequem unb anbere haben über polüifcber
Stanuegießerei unb anbern Sereinêtbâtigfeiten feine 3eit bap.
S)a finb eg bie Sorftänbe ber ©emcrbeüereine unb beren
beffere ©lemente, melcbe unauggefeßt bie anbern auf jene
Snftitute hinmeifen unb burch eigenes S3eifpiel geigen fönnen,
mie man fie fidj p Stuben machen fann unb foE. Stag
außerorbentlicß geringe Sntereffe, meldte bie bieSbegüglichje
Slnregung in ben Seftionen beg fc^meigerifc^en ©etoerbe*
Dereing gefunben haben, bemeifen pr ©enüge, mie fleitt heute
noch bie Slnteilnahme ber tganbmerfer unb ©emerbetreibenben
an biefen Snftituten ift.

Stie ©emerbetreibenben, bie außerhalb ber ©emerbemufeen
befißenben ©täbte, oft inmitten großer Snbuftrie » ©entren
mohnen, haben auf biefe Slnftalten, infolge ber fantonalen
unb 23 ;nbe8unterftüßung bag gleiche Siecht mie bie unmittel*
baren Stadjbarn berfelben. Siefeg Stecht mirb benfelben ja
auch nientanb je beftreiten. Snbeg bürften boch SRittel unb
Sßege gefchaffeu merben, baß fie fid) basfelbe beffer geltenb
machen fönnen. — üöegen einem Fachbuch, einem SRufter*

objeft, SSorlagemerf rc. längere Steifen gu machen unb Diel

3eit 51t Derfäumett, ifi feiten erfprießlicf) ; bie Sache fid) aber

einfad) fdjicfen p laffett, ift oft unthnnlich, roeil ber SRufeutng*
leitung, bie für bag SRaterial Derantmortlicb ift, nicht gu*
gemutet merben barf, baëfelbe an unbefannte Beute abpgeben.
Solche ©emerbefteEen, DieEeicht mit ben jjar.bmerfer* unb

©emerbefdjulen ober ben SSereinen in 23erbinbutig, fönnen
alg Derantmortlicheg SRittelglieb nicht nur bem eingelnen
23erufgmanne, fonbern auch ben SSereinen unb Schulen bag
SRaterial ber ©emerbemufeen pr Senußung unb Belehrung
temporär pgänglid) machen. Sier SRufeumgleituttg felbft aber
mirb hterburch eine SteEe gefchaffeu, bie fie mit ben ent*
fernter rnoßnenben ©emerbetreibenben in engere 23eröinbung
bringt uno biefen ©elegenheit bietet, ihre 23ebürfniffe unb

SBünßhe Dorplegen. (gortfeßung folgt.)

Sdjmcijertfcfjer ©emerücücrei».
(SDfftgteHe SOlitteilung beS ©etretariate? omit 16. Sali 1895-)

2ln ber ©ißung beg ©entraloorftanbeg beg ©chmeiger.
©emerbeoereing in ©tarng am 15. Suit nahm alg Vertreter
beg ©ibgen. Snbuftrie=S)epartementeg §err Sir. Stiefer teil.
3n 4ftünbtgen Serhanblungen mürben bie Slnträge beg §rn.
3. Scheibegger in 23ern, enthaltenb bie ©runbgüge eine®

Hbfchnitteg gum fdjmeiger. ©emerbegefeß betreffenb
bie ftaatlid) gefhüßten ©enoffenfhaften, artifelmeife bigfutiert
unb fobantt einer ©ubfomtntffion beg 23orftanbeg übermiefen,
befteßenb aug ben £>§. l8oog-3egher in 3ürich, ©roßrat
23ogt in Safel unb 23ucE)bruc£er £onegger in ©t. ©allen.
Siefe Slnträge merben bag §aupttra£tanbum ber ©nbe

September ober Slnfaugg Dftober in 23afel ftattßnbenben
außerorbentlichen SelegiertenDerfammlung bilben. — 3nt
meitern befhloß ber ßentralDorftanb, bie Seftionen unb
eingelne ©emerbetreibenbe über ihre SteBung gum § a nb e lg«
übereilt fornmen mit fÇranfreich angufragen, fpegieü
mit Stücffidht auf bie ebentueEen SSirfungett ber fjranfreich
gugeficf)erten SJteiftbegünftigung für ^leininbuftrie unb ®e=

merbe. Sag ©ibgen. §anbelgbepartement foE erfudft merben,

fünftig bei ähnlichen michtigen llebereinfommen aud) bie

beteiligten SBerireter ber Sleininbuftrien unb ©emerbe angu--

hören. — Ser ©ittgabe beg SSereing fchmeiger. ©efd)äftg=
reifenber an bie Ütantongregierungen betreffenb gefeßlicße

Siegelung beg Spaufierbanbelg mirb gugeftimmt unb

eine ©ingabe beg Sdjmeiger. SSi^ffeifd^miebeDerbanbe® be=

treffenb bie Slbgabe üon Solbatenmeffetn bem ©ibgen.
SRilitärbepartement in eutpfehlenbem ©inne übermittelt. —
Ser £>anbroerfg= unb ©ermerbeDerein Sangnatt i. ©. h<ü

feinen 23eitritt erflärt. gerner fteht bie SSilbung einer

Seftion ©enf in Slu8fid)t. — Stach Schluß ber 23erhanW

lungen mürbe ber fantonalen ©emerbeaugfteEung ein ge»

meinfamer Sefud) abgeftattet.

$er&au&3toefen.
©chtuctjcrtfcher Slrchitcïtenbcrcin. 2ln ber 33. 3ahre^

Detfammlung beg fchroeigerifchen 3"genieur» unb Slrchitefteit«

Dereing, meiere am 21. unb 23. September in Sern ftatü
finbet, merben u. a. Vorträge haEen bie §erren Oberbau«

infpeftor Don SRorlot über bie 3ura=®emäffer=SorreftioU
unb ißrofeffor Sluer über ben SJtittelbau beg Sunbeghaufe^
unter Sîorlegnng ber begüglichen 5jSläne.

Sie ttächftc internationale ftonferen} gur fßereinbarunö
einheitlicher SJ5rüfuuggmcthol)cn non löau= unb iî""'
ftruïtiong'SJÎaterialicn mirb am 9., 10. unb 11. September

in 3üridj abgehalten merben. Sftit ben JBerhanblunge»

ift ein jjeftaft gu ©hren beg ©rünberg ber 23ereiniguu0'

IjSrof. 3- Saufhinger, Derbunben.

SBerfamntlung ber ©djrciner SBafclS. 3nfoIge bf
Streifg ber Slrbeiter ber 3ebnle'fcfjen fyabrif unb ber bautü

oerbunbenett Sperre über eine Singahl Sleinmeifter tourbe
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der Besprechung wert; doch dürften die Erfahrungen, die mit
jenem Bialte gemacht wurden, nicht außer Acht gelassen werden.

â. Die Gcwerbemuseen sollen den Centralpunkt
des gewerblichen Bildungswesens eines Kantons- oder Landes-
teiles bilden. Mit den Handwerker- und Zeichnungsschulen
sollen sie in engstem Kontakt stehen, derart, daß den Lehrern
und Leitern dieser Anstalten das Muster- und Bibliothek-
material genau bekannt ist, und zu Schul- und Selbstbildungs-
zwecken auf die toleranteste Art zur Verfügung steht.

Auch die Lehrerschaft der Primär-, Mittel- und höhern
Schulen sollte für die Gewerbemuseen und deren Inhalt und

Thätigkeit in vermehrtem Maße interessiert werden, um ihrer-
seils die, Wichtigkeit und Nützlichkeit dieser Geschmack bildenden

Institute den Schülern von Jugend auf einzuprägen. "HW
Dies ist eines der wichtigsten Momente, die Handwerker-

schaft den Gewerbemnseen näher zu bringen. Denn alles auf
der Welt muß erlernt sein, so auch, es mag dies etwas

eigenartig klingen, die ersprießliche Benützung der Samm-
lungen und Vorbilderwelke der Gewerbemuseen. Die jungen,
angehenden Handwerker, deren bessere Elemente heutzutage
fast ausschließlich die Handwerker-, Gewerbe- und Zeichnuugs-
schule besuchen, sollten mehr in die Gewerbemuseen eingeführt
werden; es soll ihnen gelehrt werden, wie und bei welchen

Gelegenheiten das Material derselben benützt werden kann,
und wie manche Freistunde auf nützliche Art, zu Hause und

auf der Wanderschaft studierend und schauend in solchen

Instituten verbracht, bei eigenem Schaffen und Gestalten
später bewußt und unbewußt gute F-üchte trägt.

Um die Schüler aber so zu erziehen, bedarf es geschul'er

Lehrer, denen selbst die Verwendungsart und der Inhalt der

Gewerbemuseen wohl bekannt ist.
Aber nicht blos in den gewerblichen Lehranstalten sollte

das Gewerbemuseeum ein viel zu Rate gezogenes Objekt sein;
auch in den Tagesschulen können die Knaben und Mädchen
eingehend mit Inhalt und Zweck dieses Instituts bekannt

gemacht werden. Es gibt so viele Objekte in einem solchen,
die Gegenstand zu Aufsatz und Gesprächsthemata bilden, und

wenn die Kinder von früh auf daran gewöhnt werden, solche

Schaustellungen zu betrachten und zu schätzen, so ist gewiß
für die Zukunft derselben wichtig vorgearbeitet worden. Es
wäre Sache der Gewerbcvereine, in deren Mitte Männer aus
allen Schichten des Volkes und solche, die hervorragende
Stellungen einnehmen, sind, in diesem Sinne bei Schul-
behörden und Lehrerschaft eir.flußre ch zu wirken.

Daß von Seite unserer Gewerbetreibenden nicht allein
den Gewerbemuseen, die doch in allererster Linie für ihre
Zwecke geschaffen worden sind, sondern überhaupt dem Ge-
werbewesen, der belehrend-fördernden Gewerbevereinsthätigkeit,
mehr Aufmerkamkeit und Interesse geschenkt werden sollte,
ist allbekannt. Gar viele Meister glauben ihren Meisterstolz
verletzt, wenn sie im Gewerbemuseum Rat suchten, vielen ist
die Sache zu unbequem und andere haben über politischer
Kannegießerei und andern Vereinsthätigkeiten keine Zeit dazu.
Da sind es die Vorstände der Gewcrbevereine und deren
bessere Elemente, welche unausgesetzt die andern auf jene
Institute hinweisen und durch eigenes Beispiel zeigen können,
wie man sie sich zu Nutzen machen kann und soll. Das
außerordentlich geringe Interesse, welche die diesbezügliche
Anregung in den Sektionen des schweizerischen Gewerbe-
Vereins gefunden haben, beweisen zur Genüge, wie klein heute
noch die Anteilnahme der Handwerker und Gewerbetreibenden
an diesen Instituten ist.

Die Gewerbetreibenden, die außerhalb der Gewerbemuseen
besitzenden Städte, oft inmitten großer Industrie - Centreu
wohnen, haben auf diese Anstalten, infolge der kantonalen
und B indesunterstützung das gleiche Recht wie die unmittel-
baren Nachbarn derselben. Dieses Recht wird denselben ja
auch niemand je bestreikn. Indes dürften doch Mittel und
Wege geschaffen werden, daß sie sich dasselbe besser geltend
machen können. — Wegen einem Fachbuch, einem Muster-

objekt, Vorlagewerk ec. längere Reisen zu machen und viel

Zeit zu versäumen, ist selten ersprießlich; die Sache sich aber

einfach schicken zu lassen, ist oft unthunlich, weil der Museums-
leitung, die für das Material verantwortlich ist, nicht zu-
gemutet werden darf, dasselbe an unbekannte Leute abzugeben.
Solche Gewerbestellen, vielleicht mit den Handwerker- und

Gewerbeschulen oder den Vereinen in Verbindung, können
als verantwortliches Mittelglied nicht nur dem einzelnen
Bernfsmanne, sondern auch den Vereinen und Schulen das
Material der Gewerbemuseen zur Benutzung und Belehrung
temporär zugänglich machen. Der Museumsleitung selbst aber
wird hierdurch eine Stelle geschaffen, die sie mit den ent-
fernter wohnenden Gewerbetreibenden in engere Verbindung
bringt uno diesen Gelegenheit bietet, ihre Bedürfnisse und

Wünsche vorzulegen. (Fortsetzung folgt.)

Schweizerischer Gewerbeverein.
(Offizielle Mitteilung des Sekretariates vom 16. Juli 1895-;

An der Sitzung des Centralvorstandes des Schweizer.
Gewerbevereins in Glarus am 15. Juli nahm als Vertreter
des Eidgen. Jndustrie-Departementes Herr Dr. Rieser teil.

In Istündigen Verhandlungen wurden die Anträge des Hrn.
I. Scheidegger in Bern, enthaltend die Gmndzüge eines

Abschnittes zum schweizer. Gewerbegesetz betreffend
die staatlich geschützten Genossenschaften, artikelweise diskutiert
und sodann einer Subkommisston des Vorstandes überwiesen,
bestehend aus den HH. Boos-Jegher in Zürich, Großrat
Vogt in Basel und Buchdrucker Honegger in St. Gallen.
Diese Anträge werden das Haupttraktandum der Ende

September oder Anfangs Oktober in Basel stattfindenden
außerordentlichen Delegiertenversammlung bilden. — Im
weiteru beschloß der Centralvorstand, die Sektionen und
einzelne Gewerbetreibende über ihre Stellung zum Handels-
übereinkommen mit Frankreich anzufragen, speziell
mit Rücksicht auf die eventuellen Wirkungen der Frankreich
zugesicherten Meistbegünstigung für Kleinindustrie und Ge-

werbe. Das Eidgen. Handelsdepartement soll ersucht werden,
künftig bei ähnlichen wichtigen Uebereinkommen auch die

beteiligten Vertreter der Kleinindustrien und Gewerbe anzu-
hören. — Der Eingabe des Vereins schweizer. Geschäfts-
reisender an die Kantonsregierungen betreffend gesetzliche

Regelung des Hausierhandels wird zugestimmt und

eine Eingabe des Schweizer. Mffserschmiedeverbandes be-

treffend die Abgabe von Soldatenmessein dem Eidgen.
Militärdepartement in empfehlendem Sinne übermittelt.
Der Handwerks- und G-rwerbeverein Langnau i. E. hat

seinen Beitritt erklärt. Ferner steht die Bildung einer

Sektion Genf in Aussicht. — Nach Schluß der VerHand-
lungen wurde der kantonalen GeWerbeausstellung ein ge-

meinsamer Besuch abgestattet.

Verbandswesen.
Schweizerischer Architektenverein. An der 33. Jahres-

Versammlung des schweizerischen Ingenieur- und Architekten-
Vereins, welche am 21. und 23. September in Bern statt-

findet, werden u. a. Vorträge halten die Herren Oberbau-
inspektor von Morlot über die Jura-Gewässer-KorrektioN
und Professor Auer über den Mittelbau des Bundeshauses,
unter Vorlegung der bezüglichen Pläne.

Die nächste internationale Konferenz zur Vereinbarung
einheitlicher Prüfungsmethoden von Bau- und Ko»'
struktions-Materialien wird am 9., 10. und 11. September

in Zürich abgehalten werden. Mit den Verhandlungen
ist ein Festakt zu Ehren des Gründers der Vereinigung-
Prof. I. Bauschinger, verbunden.

Versammlung der Schreiner Basels. Infolge des

Streiks der Arbeiter der Zehnle'schen Fabrik und der daM"
verbundenen Sperre über eine Anzahl Kleinmeister wurde
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